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 Veröffentlicht am 15.02.1956

Norm

ABGB §91 C5

Rechtssatz

Geben beide Ehegatten die eheliche Gemeinschaft einverständlich, wenn auch über Veranlassung eines Eheteiles auf,

dann wird durch die Trennung die Alimentationsp4icht des Mannes in ihrem Grunde nicht berührt, doch bewirkt die

Trennung die Umwandlung des Anspruches auf Naturalleistung in einem solchen auf Geldleistung und zwar für

solange, als beide Teile über die abgesonderte Haushaltsführung einverstanden sind (SZ VI 406, ZBl 1917/54).
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